
13. S E P T E M B E R  1926 375

Differenzen in den Soldansätzen der verschiedenen Länder. Er weist ferner auf 
die verschiedene Kaufkraft der Währungen hin und stellt fest, dass auf dem Weg 
der Budgetlimitierung Abrüstungsmassnahmen jedenfalls erst erfolgen könnten, 
wenn eine Standardisierung aller Militärbudgets geschaffen wäre. So weit wir 
heute in der Lage sind, die Vorarbeiten für eine allfällige Abrüstung zu beurteilen, 
glauben wir nach den vorstehenden Darlegungen zur Annahme berechtigt zu 
sein, dass die Schweiz kaum davon berührt würde. Dieses Resultat stimmt mit 
der Auffassung überein, welche die schweizerischen Behörden bisher schon ver
treten haben, nämlich dass, wenn alle Staaten ihre militärischen Rüstungen auf 
den Schweiz. Standard zurückführen würden, tatsächlich eine weitgehende Abrü
stung eintreten müsste.

Wir glauben, dass es z. Zt. nicht nötig ist, in den Gang der Arbeiten der Com
mission préparatoire aktiv einzugreifen.

2. Was das «Annuaire militaire» anlangt, so ist dieses für unsere Kenntnis 
fremder Armeen recht wertvoll. Unter diesem Gesichtspunkt können wir also sein 
weiteres Erscheinen nur begrüssen. Die Angaben über das schweizerische Wehr
wesen sodann entsprechen insbesondere in der letzten Ausgabe im grossen gan
zen den tatsächlichen Verhältnissen. Auch von diesem Gesichtspunkte aus ist für 
uns kein Grund zu Einwendungen vorhanden. Dagegen möchten wir auch hier 
hervorheben, dass es ausserordentlich gefährlich ist, auf Grund der Angaben des 
Jahrbuches Vergleiche zwischen den einzelnen Wehrsystemen ziehen zu wollen. 
Diese Gefahr dürfte in ganz besonderer Weise für die Schweiz vorliegen, weil auf 
der einen Seite ihre Militärausgaben verhältnismässig hoch sind und weil anderer
seits, wie oben bereits hervorgehoben, dem Ausländer das Wesen unseres Milizsy
stems ausserordentlich schwer verständlich ist. Diese Gefahr kann immerhin 
keinen Grund bilden, um Einwendungen gegen das weitere Erscheinen des «An
nuaire» zu erheben.

3. Sofern Ihr Departement es für notwendig erachtet, dass ein Vertreter des 
Militärdepartements an der auf morgen Nachmittag vorgesehenen Konferenz teil
nimmt, so steht hiefür unser Departementssekretär zur Verfügung. Er wird sich 
auf seinem Bureau bereithalten, wo er telephonisch jederzeit erreichbar ist.

217
E 2001 (B) 7/9

Der schweizerische Bundespräsident, H . Häberlin, 
an die schweizerische Gesandtschaft in Rom

Versandkopie
T  Berna, 13 settembre 1926

Vivamente impressionato dal nuovo atto criminale diretto contro il Capo del 
Governo italiano, il Consiglio federate v’incarica di esprimere al Présidente Mus
solini tutta la sua simpatia e cordiali felicitazioni per essere uscito incolume 
dall’attentato.
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